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Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
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     MTBl. vom 12.05.2021, StJ 2020/21, 35. Stk 

 
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

129. Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz - Änderung 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, gibt nach Genehmigung des Senates vom 06.05.2020 
sowie des Universitätsrates vom 18.05.2020, der sanitätsbehördlichen Genehmigung vom 23.04.2021 und 
der Zustimmung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 04.05.2021  
nachfolgenden geänderten Organisationsplan bekannt: 
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ORGANISATIONSPLAN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat folgende Änderungen im Organisationsplan 
beschlossen. Dieser, in weiterer Folge von allen jeweils zuständigen Gremien freigegebene 
Organisationsplan, ersetzt jenen vom 11.03.2020, veröffentlicht im Mitteilungsblatt am 
11.03.2020, Studienjahr 2019/2020, zur Gänze. 

  

1. ABSCHNITT 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Organisationsplan gemäß § 20 und § 22 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 29 
Universitätsgesetz (UG 2002) gilt für alle Organisationseinheiten der Medizinischen 
Universität Graz. 

(2) Hinsichtlich der Bestimmungen, die den klinischen Bereich betreffen, welche auch 
gleichzeitig Organisationseinheiten der öffentlichen Krankenanstalt LKH-Univ. Klinikum 
Graz sind, bedarf es überdies des vorhergehenden Einvernehmens mit dem Träger der 
Krankenanstalt, das ist die Stmk. Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) sowie der 
Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers gemäß § 29 Abs. 2 UG. 

 

§ 2 Oberste Organe der Medizinischen Universität Graz 

(1) Die Obersten Organe nach dem § 20 Abs. 1 UG sind der Universitätsrat, das Rektorat, die 
Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(2) Zur Beratung und Unterstützung der Obersten Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
können weitere Funktionsträger unter der Dienst- und Fachaufsicht des Rektorats 
eingerichtet werden. 

 

2. ABSCHNITT WISSENSCHAFTLICHER BEREICH 

§ 3 Allgemeines 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben im wissenschaftlichen Bereich werden „Wissenschaftliche 
Organisationseinheiten“ eingerichtet. 

(2) Diese Organisationsformen differieren im Nichtklinischen und Klinischen Bereich wegen der 
unterschiedlichen Rechtspflichten für die Organisation. Sie sind daher unterschiedlich für 
den Nichtklinischen Bereich gemäß § 6 und den Klinischen Bereich gemäß § 7 gestaltet. 

(3) „Nichtklinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, 
deren Grundform das „Forschungszentrum (Research Center)“ oder das „Institut“ ist.  

(4) „Klinische Organisationseinheiten“ sind „Wissenschaftliche Organisationseinheiten“, 
welche gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bilden und die 
Bezeichnungen „Universitätsklinik“ oder „Klinisches Institut“ tragen. Als Unterteilung der 
„Klinischen Organisationseinheiten“ sind die im § 7 Abs. 3 angeführten „Klinischen 
Abteilungen“ im Einvernehmen mit dem Krankenanstaltenträger eingerichtet. Letztere 
entsprechen hinsichtlich der Krankenversorgung § 7b KAKuG. Der Organisationsplan für den 
Klinischen Bereich bedarf der Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers 
und des Einvernehmens mit dem Träger der Krankenanstalt. 
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§ 4 Leitung von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1) Die Leiterinnen und Leiter von Wissenschaftlichen Organisationseinheiten der 
Medizinischen Universität Graz werden als „Vorstand“ bezeichnet. 

(2) Das Rektorat bestellt die Vorstände und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach 
Maßgabe der §§ 20 Abs. 5 und 32 UG idR auf vier Jahre, längstens jedoch für die Dauer des 
aktiven Dienstverhältnisses. Vor der Bestellung ist der KAGes im Klinischen Bereich gemäß 
§ 32 Abs. 1 UG Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Ein Vorstand kann vom Rektorat wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer 
strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung 
oder wegen eines begründeten Vertrauensverlustes abberufen werden. Handelt es sich um 
einen Vorstand einer Klinischen Organisationseinheit, ist dem Träger der Krankenanstalt 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter einer 
Klinischen Abteilung wird nach Maßgabe des § 32 UG von der Rektorin oder vom Rektor 
bestellt. Vor der Bestellung ist der KAGes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Für die Abberufung einer Leiterin oder eines Leiters einer Klinischen Abteilung gilt § 4 Abs. 
3 sinngemäß. Der Vorstand der Klinischen Organisationseinheit nimmt dazu Stellung. 

 

§ 5 Aufgaben der Vorstände von Nichtklinischen und Klinischen Organisationseinheiten 
sowie der Leiterinnen und Leiter von Klinischen Abteilungen 

(1) Vorstände von Forschungszentren (Research Centers) haben im Rahmen der jeweiligen 
Organisationeinheiten folgende Aufgaben:  

1. Vorsitz und Koordination des Strategiekomitees (Strategy Committee) mit der 
Zielsetzung, das Forschungsprofil des Forschungszentrums (Research Center) 
kontinuierlich weiterzuentwickeln, sodass es nach innen kooperationsfördernd wirkt 
und nach außen zur Profilbildung der Medizinischen Universität Graz beiträgt; 

2. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen 
Vorgaben des Rektorats sofern diese Verantwortung nicht an die jeweiligen 
Lehrstuhlinhaber/Lehrstuhlinhaberinnen bzw. Diagnostik & Forschungs- (Abkürzung: 
D&F) Institutsleiter/Institutsleiterinnen delegiert wird; 

3. Sicherstellung der Erarbeitung von mittelfristigen strategischen Personal- und 
Infrastrukturplänen im Strategiekomitee im Sinne der Kooperation und Profilbildung; 
Mitwirkung bei Rekrutierungen; Coaching aufstrebender Teams; 

4. Aufbau von und Unterstützung bei der Bildung von strategischen Partnerschaften und 
größeren Forschungsvorhaben; 

5. Qualitätssicherung und Berücksichtigung von Open Science Ansätzen, vor allem Open 
Reproducible Research; 

6. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im 
Außenverhältnis.  

(2) Vorstände von Nichtklinischen Instituten haben im Rahmen der jeweiligen 
Organisationseinheit folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte; 

2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit 
zugeordneten Ressourcen; 

3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen 
Vorgaben des Rektorats; 
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4. Qualitätssicherung in Forschung und Lehre unter Einhaltung der fachspezifischen 
Standards; 

5. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit 
zugeordnete Universitätspersonal; 

6. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über 
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 

7. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im 
Außenverhältnis. 

(3) Vorstände von Klinischen Organisationseinheiten haben unbeschadet des Abs. 4 im Rahmen 
der jeweiligen Organisationseinheit insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Führung der laufenden Geschäfte; 

2. Entscheidung über leistungsadäquaten Einsatz von den der Organisationseinheit 
zugeordneten Ressourcen, im Falle von in Klinische Abteilungen gegliederten 
Organisationseinheiten in Übereinstimmung mit deren Leiterinnen und Leitern. An 
Universitätskliniken und Klinischen Instituten haben die Leitung und das Management 
der gemeinsamen Ressourcen in personeller, räumlicher und apparativer Hinsicht für 
die Forschungs- und Lehrtätigkeit im Zusammenwirken mit der PatientInnenversorgung 
zu erfolgen; 

3. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen 
Vorgaben des Rektorats; 

4. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung 
der fachspezifischen Standards; 

5. Management der Rotation der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte im Rahmen 
der ärztlichen Aus- und Weiterbildung; 

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Organisationseinheit 
zugeordnete Personal, betreffend Dienstpläne und Einhaltung arbeitszeitrechtlicher 
Bestimmungen; 

7. Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheit über 
wesentliche Entscheidungen diese Organisationseinheit betreffend; 

8. Vertretung der Organisationseinheit im Rahmen des Universitätsleitbildes im 
Außenverhältnis; 

9. Bei nicht in Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken übernimmt der Vorstand alle 
gemäß § 5 Abs. 4 der Leiterin oder dem Leiter der Klinischen Abteilung zugeordneten 
Aufgaben. 

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Klinischen Abteilungen haben im Rahmen der jeweiligen 
Klinischen Abteilung folgende Aufgaben: 

1. Die Führung der laufenden Geschäfte der Klinischen Abteilung, insbesondere in 
Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung, letzteres unter Wahrnehmung der 
fachspezifischen ärztlichen Letztverantwortung und unter Bedachtnahme auf 
leistungsadäquaten Plan und Einsatz der Ressourcen; 

2. Umsetzung der Lehre entsprechend den Studienplänen und den organisatorischen 
Vorgaben des Rektorats sowie der diesbezüglichen Organisationsvorgaben des 
Vorstandes der Klinischen Organisationseinheit; 

3. Qualitätssicherung in Forschung, Lehre und PatientInnenversorgung unter Einhaltung 
der fachspezifischen Standards und der entwickelten Diagnose- und Behandlungspfade; 
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4. Ärztliche Aus- und Weiterbildung; Überwachung und Berichtspflicht über das Erreichen 
der Ausbildungsziele der in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte; 

5. Teilnahme an den Versorgungsaufgaben der Klinischen Organisationseinheit im Rahmen 
übergeordneter interdisziplinärer Einrichtungen und Dienste; 

6. Ausübung der Funktion der oder des Dienstvorgesetzten für das der Klinischen Abteilung 
zugeordnete Personal mit Ausnahme der dem Vorstand von Klinischen 
Organisationseinheiten gemäß § 5 Abs. 3 Z. 6 zugeordneten Aufgaben betreffend 
Dienstpläne und Einhaltung arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen. 

 

§ 6 Organisationsplan für den Nichtklinischen Bereich 

(1) Im Nichtklinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten als „Forschungszentren“ (Research Centers): 

1. Otto Loewi Forschungszentrum (für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung)  

Otto Loewi Research Center (for Vascular Biology, Immunology and Inflammation) 
 

2. Gottfried Schatz Forschungszentrum (für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und 

Altern)       

Gottfried Schatz Research Center (for Cell Signaling, Metabolism and Aging) 

Innerhalb der beiden Forschungszentren sind folgende Lehrstühle eingerichtet: 

Otto Loewi Forschungszentrum: 

- Lehrstuhl für Pharmakologie 

- Lehrstuhl für Immunologie & Pathophysiologie 

- Lehrstuhl für Physiologie 

- Lehrstuhl für Physiologische Chemie 
 

Gottfried Schatz Forschungszentrum: 

- Lehrstuhl für Molekularbiologie & Biochemie 

- Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 

- Lehrstuhl für Biophysik 

- Lehrstuhl für makroskopische und klinische Anatomie 

 

3. Diagnostik- & Forschungszentrum für Molekulare BioMedizin 

Diagnostic & Research Center for Molecular BioMedicine 

mit folgender Substruktur 

- Diagnostik- & Forschungsinstitut für Pathologie  

- Diagnostik- & Forschungsinstitut für Humangenetik 

- Diagnostik- & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin 

- Diagnostik- & Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin 

Über den inneren Ablauf ist im Rahmen von Statuten Einvernehmen herzustellen.  
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(2) Im Nichtklinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten als „Institute“: 

1. Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie  

2. Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation 

3. Institut für Pflegewissenschaft  

4. Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung  

 

§ 7 Organisationsplan für den Klinischen Bereich 

(1) Die Medizinische Universität hat mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt nach 
Zustimmung der Bundesministerin oder des Bundesministers unter Bedachtnahme auf die 
Leistungsvereinbarung gem. § 13 UG eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim 
Betrieb der einzelnen zum Klinischen Bereich der Medizinischen Universität gehörenden 
und gleichzeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bildenden 
Organisationseinheiten zu treffen, die auch die wechselseitigen Leistungen und deren 
Bewertung enthält. 

(2) Im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Graz bestehen folgende 
Organisationseinheiten: 

Universitätskliniken 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

2. Universitäts-Augenklinik 

3. Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 

4. Universitätsklinik für Chirurgie 

5. Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 

6. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

7. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 

8. Universitätsklinik für Innere Medizin 

9. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 

10. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 

11. Universitätsklinik für Neurochirurgie 

12. Universitätsklinik für Neurologie 

13. Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie  

14. Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 

15. Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie 

16. Universitätsklinik für Radiologie 

17. Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie 

18. Universitätsklinik für Urologie 

19. Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit  
 

Klinische Institute 

20. Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
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(3) Von den in Abs. 2 genannten Universitätskliniken sind folgende zum Zwecke der 
Forschung und Lehre sowie der PatientInnenversorgung in Klinische Abteilungen 
gegliedert: 

1. Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

- Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin 

- Klinische Abteilung für Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgische Anästhesiologie und 
Intensivmedizin 

- Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und Intensivmedizin  

2. Universitätsklinik für Chirurgie 

- Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie 

- Klinische Abteilung für Gefäßchirurgie 

- Klinische Abteilung für Herzchirurgie 

- Klinische Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie 

- Klinische Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie 

- Klinische Abteilung für Transplantationschirurgie 

3. Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

- Klinische Abteilung für Gynäkologie 

- Klinische Abteilung für Geburtshilfe 

4. Hals-, Nasen-, Ohren-Universitätsklinik 

- Klinische Abteilung für allgemeine HNO 

- Klinische Abteilung für Phoniatrie 

5. Universitätsklinik für Innere Medizin 

- Klinische Abteilung für Angiologie 

- Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie 

- Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie 

- Klinische Abteilung für Hämatologie 

- Klinische Abteilung für Infektiologie 

- Klinische Abteilung für Kardiologie 

- Klinische Abteilung für Nephrologie 

- Klinische Abteilung für Onkologie 

- Klinische Abteilung für Rheumatologie und Immunologie 

- Klinische Abteilung für Pulmonologie 

6. Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 

- Klinische Abteilung für allgemeine Pädiatrie 

- Klinische Abteilung für pädiatrische Hämato-Onkologie 

- Klinische Abteilung für pädiatrische Kardiologie 

- Klinische Abteilung für Neonatologie 

- Klinische Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie 

8

http://www.medunigraz.at/


 
ORGANISATIONSPLAN DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ 

 

Seite 7 von 10  Stand: Mitteilungsblatt vom 11.03.2020, StJ 2019/20, 22.Stk. RN112 

Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz, www.medunigraz.at 
 

Rechtsform: Juristische Person öffentlichen Rechts gem. UG 2002. Information: Mitteilungsblatt der Universität, DVR-Nr. 210 9494. 
UID: ATU 575 111 79. Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG IBAN: AT931200050094840004, BIC: BKAUATWW  

Raiffeisen Landesbank Steiermark IBAN: AT443800000000049510, BIC: RZSTAT2G 

7. Universitätsklinik für Neurologie 

- Klinische Abteilung für allgemeine Neurologie 

- Klinische Abteilung für Neurogeriatrie 

8. Universitätsklinik für Radiologie 

- Klinische Abteilung für allgemeine radiologische Diagnostik 

- Klinische Abteilung für Kinderradiologie 

- Klinische Abteilung für Nuklearmedizin 

- Klinische Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie 

9. Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit 

- Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

- Klinische Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Zahnersatzkunde 

- Klinische Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie 

 

3. ABSCHNITT VERWALTUNGSBEREICH 

§ 8 Allgemeines 

(1) Zur Erfüllung der den Obersten Organen im Verwaltungsbereich gesetzlich übertragenen 
Aufgaben werden Stabsstellen und Nichtwissenschaftliche Organisationseinheiten 
eingerichtet. Auf diese wird unter Einhaltung der jeweiligen Zuständigkeiten gemäß UG, 
des Datenschutzes sowie der Amtsverschwiegenheit zugegriffen.  

(2) Diese Stabsstellen und Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten dienen der 
Beratung und Unterstützung der Obersten Organe.  

(3) Darüberhinausgehend dienen einzelne dieser Stabsstellen und Nichtwissenschaftlichen 
Organisationseinheiten der Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen innerhalb der 
Medizinischen Universität Graz mit dem Ziel der effizienten und effektiven Unterstützung 
der Nichtklinischen und Klinischen Organisationseinheiten sowie in den Bereichen 
Gleichstellung und Frauenförderung.  

(4) Die administrativen Abläufe umfassen einerseits alle klassischen Aufgaben der zentralen 
Verwaltung andererseits die Verwaltungsaufgaben der Lehre. 

 

§ 9 Leitung von Nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten 

(1) Das Rektorat hat für jede Nichtwissenschaftliche Organisationseinheit eine Leiterin oder 
einen Leiter idR auf vier Jahre, längstens für die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses, zu 
bestellen. Diese/Dieser ist unmittelbare/r Dienstvorgesetzte/r für die der 
Organisationseinheit zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trägt die 
Verantwortung gegenüber dem Rektorat. 

(2) Für die Bestellung einer Leiterin oder eines Leiters der Organisationseinheit zur 
Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung sowie der 
Geschlechterforschung (GENDER:UNIT) hat die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen ein Vorschlagsrecht.  

(3) Die Aufgaben der Leitung der Stabsstellen gemäß § 10 Abs. 2 lit. a kommt der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Universitätsrates, gemäß § 10 Abs. 2 lit. b der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden des Senates zu. Die Bestellung der Leitung der Stabsstellen gemäß 
§ 10 Abs. 2 lit. c-i kommt dem jeweils zuständigen Rektoratsmitglied nach den 
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Bestimmungen der Geschäftsordnung und der Geschäftsverteilung des Rektorats idgF zu. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit oder Stabsstelle kann vom Rektorat 
aus wichtigem Grund abberufen werden. 

 

§ 10 Organisationsplan im Verwaltungsbereich 

(1) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Nichtwissenschaftliche 
Organisationseinheiten errichtet: 

a. Organisationseinheit Human Resources 

b. Organisationseinheit MED CAMPUS: Errichtung und Management 

c. Organisationseinheit GENDER:UNIT 

d. Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur  

e. Organisationseinheit Forschungsmanagement 

f. Organisationseinheit Studienmanagement   

g. Organisationseinheit Universitätsbibliothek 

h. Organisationseinheit Finanzen  

i. Organisationseinheit Recht und Risikomanagement 

j. Organisationseinheit Informationstechnologie und Digitalisierung 

(2) An der Medizinischen Universität Graz werden folgende Stabsstellen eingerichtet: 

a. Stabsstelle Büro des Universitätsrates 

b. Stabsstelle Büro des Senates 

c. Stabsstelle Büro des Rektors/der Rektorin 

d. Stabsstellen Büros der Vizerektorinnen/Vizerektoren 

e. Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 

f. Stabsstelle Qualitäts- und Wissensmanagement  

g. Stabsstelle Interne Revision 

h. Stabsstelle Compliance 

i. Stabsstelle Lehre mit Medien  

(3) Darüber hinaus gibt es neben den nichtwissenschaftlichen Organisationseinheiten und 
Stabsstellen folgende ex lege eingerichtete Organe und Gremien: 

a. Für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen zuständiges monokratisches 
Organ  

b. Dekanin/Dekan für Doktorratsstudien  

c. Ethikkommission 

d. Schiedskommission 

e. Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen  

(4) a. Die Organisationseinheiten Finanzen, Recht und Risikomanagement und 
Informationstechnologie und Digitalisierung nehmen die administrative, kaufmännische, 
organisatorische und technische Verwaltung für die gesamte Medizinische Universität Graz 
wahr.  
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b. Die Organisationseinheit Human Resources ist fachkundiger Ansprechpartner für alle 
personalrelevanten Anfragen, deren administrative Verwaltung und ist für die 
Weiterentwicklung der Personalstrategie für die Medizinische Universität Graz zuständig. 
Neben der Personalplanung und Stellenbewirtschaftung ist sie für die Nachwuchsförderung 
verantwortlich.  

c. Die GENDER:UNIT nimmt konzeptionelle, vernetzende und betreuende Aufgaben in den 
Bereichen Gleichstellung, Frauenförderung und Diversity Management wahr. Die 
organisatorische Ausgestaltung der GENDER:UNIT legt deren Leiterin oder Leiter 
zweckmäßig gemeinsam mit dem nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied des 
Rektorats in Abstimmung mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen fest. Nähere Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung 
der GENDER:UNIT werden im Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz 
getroffen. 

d. Die Organisationseinheiten Forschungsinfrastruktur und Forschungsmanagement stellen 
gemeinsam zu nutzende Forschungsressourcen sowie Dienstleistungen bereit. Für das 
Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF I) gelten hierbei die im Vertrag mit der KAGes 
festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Bereitstellung der Infrastruktur für den 
Klinischen Bereich. 

e. Die Organisationseinheit Studienmanagement nimmt die für die Planung, Organisation 
und Evaluierung des Studien- und Prüfungsbetriebs erforderlichen zentralen Aufgaben 
wahr.  

f. Die Organisationseinheit MED CAMPUS: Errichtung und Management nimmt die für die 
organisatorische und administrative Umsetzung des Programms MED CAMPUS 
erforderlichen Aufgaben sowie Agenden im Bereich des Facilitymanagements der 
Medizinischen Universität Graz wahr. Die organisatorische Ausgestaltung der 
Organisationseinheit legt die Leiterin/der Leiter der Organisationseinheit fest – sofern dies 
die Person des Rektors/der Rektorin wahrnimmt in Abstimmung mit den übrigen 
Rektoratsmitgliedern. In jedem anderen Fall gilt Abs. 5. 

g. Die Organisationseinheit Universitätsbibliothek ist für die Organisation und den Betrieb 
der Zentralbibliothek und des angeschlossenen Lernzentrums der Medizinischen Universität 
Graz zuständig. Der Aufgabenbereich umfasst darüber hinaus den Erwerb und die 
Erschließung wissenschaftlicher Informationsquellen für die gesamte Universität, die 
Pflege bibliotheksspezifischer Datenbanken und Kataloge, Medienarchivierung und -pflege, 
Literaturservice sowie Kundenberatung und Schulung. 

 (5) Die organisatorische Ausgestaltung der Organisationseinheiten nach Abs. 4 lit. a, b, d, e 
und g legen deren Leiterin oder Leiter gemeinsam mit dem nach der Geschäftsverteilung 
des Rektorats zuständigen Mitglied, unter den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und 
Effizienz, fest.  

 (6) Für die Tätigkeiten der in Abs. 3 lit. a und b genannten Organe wird entsprechend den 
gesetzlich übertragenen Aufgaben administratives Personal aus der Organisationseinheit 
gemäß § 10 Abs. 2 lit. d zur administrativen Unterstützung zur Verfügung gestellt. Dieses 
ist den Organen gemäß Abs. 3 lit. a und b fachlich/inhaltlich unterstellt, weisungsgebunden 
und verantwortlich. Sie sind in dieser Tätigkeit zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.  

 

4. ABSCHNITT 

§ 11 ZUORDNUNG DES PERSONALS 

(1) Den in den §§ 6 und 7 genannten Organisationseinheiten werden jeweils die 
Universitätsangehörigen zugeordnet, die bis zum Stichtag 31.12.2003 den gleichartigen 
Nichtklinischen oder Klinischen organisatorischen Einrichtungen zugeordnet waren. 
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(2) Die Zuordnung aller übrigen Universitätsangehörigen, besonders im 
nichtwissenschaftlichen Bereich, geschieht durch das Rektorat und wird im Mitteilungsblatt 
der Medizinischen Universität Graz kundgemacht. 

 

5. ABSCHNITT 

§ 12 KUNDMACHUNG/INKRAFTTRETEN 

(1) Der Organisationsplan tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz in Kraft. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

130. Leitungen: Bestellung zum supplierenden Leiter einer Klinischen Abteilung im  
wissenschaftlichen klinischen Bereich 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 Abs. 5, 32 UG idgF sowie § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Robert KRAUSE 

zum supplierenden Leiter der Klinischen Abteilung für Infektiologie, 

mit Wirkung ab 12.05.2021 befristet bis zur Besetzung der Professur,  

längstens jedoch bis zum 31.12.2024,  

vorbehaltlich struktureller Änderungen, 
 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
131. Termine für den Festakt anlässlich der Verleihung akademischer Grade,  
Sommersemester 2021 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt folgende Termine anlässlich der Verleihung 
akademischer Grade bekannt:  
 

Termine anlässlich der Verleihung akademischer Grade 
 

Sommersemester 2021 
 
Termine Anmeldezeitraum 
  
Mittwoch, 16. Juni 2021 
 

12.05.2021 – 02.06.2021 

Donnerstag, 17. Juni 2021 
 

12.05.2021 – 02.06.2021 

 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 
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132. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
1) Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 

unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
 

 
 
  

14

https://www.medunigraz.at/offene-stellen


  

     MTBl. vom 12.05.2021, StJ 2020/21, 35. Stk 
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Universitätsassistent*in (PostDoc) 
Kennung KI-MCL-2021-001105 

Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Beschäftigungsausmaß 100% 

befristet auf 1 Jahr 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Selbständige wissenschaftliche Tätigkeit sowie Mitwirkung an Projekten im Bereich der  
massenspektrometrischen Biomarkerforschung und Proteomics 

 Selbständige Durchführung und Mitarbeit bei Lehrveranstaltungen und Betreuung von  
Studierenden 

 Erstellung von Publikationen und von Präsentationen für nationale und internationale  
Veranstaltungen 

 Erstellung von Anträgen zur Forschungsförderung 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Diplom-/Masterstudium und Doktorratsstudium (PhD) im Bereich der Chemie 

 Wissenschaftliche Publikationstätigkeit 

 Erfahrung in der Erstellung von Anträgen zur Forschungsförderung 

 Erfahrung in universitärer Lehre und der Betreuung von Bachelor-, Master- bzw.  

PhD-Studenten*innen 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Kenntnisse im Bereich der Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie 

 Praktische Erfahrung im Bereich Proteomics 

 Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Biostatistik und Analyse komplexer Daten 

 Freude an selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 

 Teamfähigkeit 

 Lern- und Reflexionsbereitschaft sowie Forschungsinteresse 

 Bereitschaft zur Teilnahme an wissenschaftlichen Kooperationen 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
EUR 3.945,90 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Die Med Uni Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen  
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für  
wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am  
03. Juni 2021. 
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Ärztin*Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Radiologie 
Kennung KA-NEURR-2021-001120 
Universitätsklinik für Radiologie 

Klinische Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und interventionelle Radiologie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

bis Fachärzt*innenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen, insbesondere im  
interventionell radiologischen Bereich 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien auf dem Gebiet der  
interventionellen Radiologie 

 Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Sehr gute Englischkenntnisse (Sprachniveau C1) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.) 

 Klinische Erfahrung im Bereich der Radiologie 

 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von klinischen  
Studien/wissenschaftlichen Projekten insbesondere auf dem Gebiet der interventionellen  
Radiologie 

 Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6  
der Ärztinnen-/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für die Position ist ein kollektivvertragliches Bruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung/inkl.  
Ärztezulage) von EUR 3.581,68 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen 
bzw. zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Die Med Uni Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen  
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für  
wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen. /Die Bewerbungsfrist endet am  
03. Juni 2021. 
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Junior Study Coordinator (m/w/d) 
Kennung KA-ENDO-2021-001109 

Universitätsklinik für Innere Medizin 
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie 

Beschäftigungsausmaß 50% 
befristet auf 1 Jahr 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Unterstützung bei der Organisation und Koordination einer internationalen,  
multi-zentrischen Klinischen Studie 

 Unterstützung der Kooperation zwischen den an der multizentrischen Studie beteiligten  
internen und externen Partner*innen 

 Unterstützung beim Erstellen bzw. Review von studienrelevanten Dokumenten  

(Protokoll, Patient*inneninformation, eCRF, SOPs, etc.) und Führen des Trial Master Files 

 Unterstützung bei Einreichung der Studie bei internationalen Behörden und  
Ethikkommissionen (Erstmeldung, Amendments, jährlicher Sicherheitsbericht, SAEs, SUSARs) 

 Selbstständige Koordination von Arbeitsabläufen, Planung und Organisation des  
Material- und Testproduktversands 

 Vorbereitung, Organisation und Begleitung von Initiierungen, Meetings  
(z.B. Investigator Meeting, Projektmeetings, etc.) und Schulungen 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossenes natur- oder gesundheitswissenschaftliches Studium auf  
Bachelor-Niveau oder Ausbildung in einem Gesundheitsberuf 

 Erfahrung im Bereich klinischer Studien 

 Kenntnisse der studienrelevanten Gesetze und Richtlinien (CTR, ICH-GCP, AMG, etc.) 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachniveau B2) 

 Fundierte IT-Kenntnisse (v.a. MS-Office, Datenbanken, etc.) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Zusatzqualifikationen und einschlägige Ausbildungen im Bereich Klinischer Studien 

 Erfahrung im Umgang mit studienrelevanten Systemen (EudraCT, Studienregister,  
eCRFs, IWRS Systemen, etc.) 

 Selbstständige, sorgfältige und gut strukturierte Arbeitsweise 

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 

 Organisatorische Fähigkeiten 

 Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen 
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
EUR 2.456,80 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am  
03. Juni 2021. 
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im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Wiederholung der Ausschreibung: 
 

Study Nurse (m/w/d) 
Kennung UK-DV-2021-001122 

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie 
Beschäftigungsausmaß 75% 

befristet auf 3 Monate mit Option auf Verlängerung 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Koordination der Arbeitsabläufe und Unterstützung der Kooperation zwischen den an der  

klinischen Studie beteiligten internen und externen Partner*innen (Kliniken/Abteilungen,  

pharmazeutische Unternehmen, Auftragsforschungsinstitutionen, etc.) 

 Vorauswahl von Patient*innen bzw. Proband*innen für eine mögliche Studienteilnahme, sowie 

Betreuung der an Klinischen Studien teilnehmenden Patient*innen bzw. Proband*innen 

 Kontaktperson für und Betreuung der an Klinischen Studien teilnehmenden Patient*innen bzw. 

Proband*innen, inkl. Beratung und Case Management 

 Verantwortung für die Bestellung, Lagerung und Vernichtung von in der Klinischen Prüfung  

verwendeten Prüf-/Hilfspräparaten bzw. -produkten (Arzneimittel, Medizinprodukte etc.) 

 Messen der Vitalzeichen (Blutdruck, Puls, Temperatur, etc.) und optional die Durchführung  

venöser Blutentnahmen (sofern entsprechende Ausbildung vorhanden) 

 Erstellung bzw. Review von studienrelevanten Dokumenten (SDF, SOPs, etc.) 

 Umsetzung von Maßnahmen der Qualitätssicherung (Überprüfung der Patient*innen / Pro-

band*innen-Einverständniserklärung, Kontrolle der Prüfdokumentation, Durchführung der  

Tätigkeiten gemäß SOPs, etc.) 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Ausbildung als Biomedizinische*r Analytiker*in oder Diplom im gehobenen Dienst für  

Gesundheits- und Krankenpflege bzw. gleichzuhaltende Ausbildung in einem Gesundheitsberuf 

 Sehr gute Kenntnisse der für Klinische Studien relevanten Gesetze und Richtlinien (ICH-GCP, 

AMG, MPG, etc.) bzw. die Bereitschaft diese Kenntnisse in der Probezeit zu erwerben 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachniveau: B2) 

 Fundierte IT-Kenntnisse (v.a. MS-Office, Kenntnisse im Umgang mit Internet u. sozialen Medien) 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Erfahrungen und/oder Ausbildungen im Bereich der Pharmazie/Biologie/Analytik  

und/oder Klinischer Studien 

 Selbstständige und gut strukturierte Arbeitsweise 

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 

 Organisatorische Fähigkeiten 

 Teamorientierung und hohe Motivation 

 Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen 

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
EUR 2.147,30 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am  
03. Juni 2021. 
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Study Nurse 
Kennung KA-KARDI-2021-001086 

Universitätsklinik für Innere Medizin 
Klinische Abteilung für Kardiologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Koordination der Arbeitsabläufe und Unterstützung der Kooperation zwischen den an der  

klinischen Studie beteiligten internen und externen Partner*innen (Kliniken/Abteilungen,  

pharmazeutische Unternehmen, Auftragsforschungsinstitutionen, etc.) 

 Vorauswahl von Patient*innen bzw. Proband*innen für eine mögliche Studienteilnahme, sowie 

Betreuung der an Klinischen Studien teilnehmenden Patient*innen bzw. Proband*innen 

 Organisation und Koordination von Diagnostik, Labor, Probenversand und Prüfmedikation 

 Durchführung venöser Blutentnahmen und Messen der Vitalzeichen (Blutdruck, Puls,  

Temperatur, etc.) 

 Vorbereitung und Begleitung von Initiierungen, Monitorbesuchen, Audits und  

Behördeninspektionen 

 Erstellung bzw. Review von studienrelevanten Dokumenten (SDF, SOPs, etc.) 

 Unterstützung bei der Umsetzung der Studienprotokolle sowie von Maßnahmen der  

Qualitätssicherung (Überprüfung der Patient*innen/Proband*innen-Einverständniserklärung, 

Kontrolle der Prüfdokumentation, Durchführung der Tätigkeiten gemäß SOPs, etc.) in  

enger Zusammenarbeit mit den Prüfärzt*in/en 

 Dokumentation von Studiendaten und Eingabe in Datenbanken 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder gleichzuhaltende  

Ausbildung in einem Gesundheitsberuf 

 Eintrag in das Gesundheitsberuferegister 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachniveau B2) 

 Fundierte IT-Kenntnisse (v.a. MS-Office) 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

 Universitätslehrgang "Clinical Trial Specialist 

 Erfahrung im Bereich klinischer Studien 

 Zusatzqualifikationen und einschlägige Ausbildungen im Bereich Klinischer Studien 

 Erfahrungen im Bereich Klinischer Studien 

 Selbstständige und gut strukturierte Arbeitsweise 

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 

 Organisatorische Fähigkeiten 

 Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen 

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Bruttomindestgehalt (Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
EUR 2.147,30 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich gegebenenfalls auf Basis der  
kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen bzw.  
zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in  
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes  
Weiterbildungsangebot eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am  
03. Juni 2021. 
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Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MEDonline  
abgebildet. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  
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